
Zur Person (BdV-Mitglied): Mitgliedsnummer: (falls bekannt)

Name: Vorname:

Straße:

PLZ: Ort:
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Zu versichernde Person

Name: Vorname:

Berufstätigkeit: Selbständig tätig: ja nein

Bei einer separaten Anmeldung für ein volljähriges Kind Geburtsdatum:

Ehe/eheähnliche Gemeinschaft, Partner:

Berufstätigkeit: Selbständig tätig: ja nein

Selbständig tätige Personen können sich zur Rechtsschutzversicherung für Nichtselbständige anmelden, wenn aus der
selbständigen Tätigkeit ein Jahresumsatz von weniger als 12.000 Euro hervorgeht.

Beginn des Versicherungsschutzes: ab: Annahme der Anmeldung (frühestens morgen)

ab: (TT/MM/JJJJ)

Empfangsbestätigung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Allgemeinen Versicherungsbedingungen inklusive
Klauseln und die Angaben aus diesem Formular einschließlich des Hinweises zur
Datenschutzerklärung und der Widerrufsbelehrung auf Seite 5 erhalten und zur Kenntnis genommen
habe. Mit Erhalt der Versicherungsbestätigung sind sie Vertragsbestandteil.

Datum

Unterschrift/en BdV-Mitglied und zu versichernde Person

Anmeldungen zum Rahmenvertrag sind nur möglich für Mitglieder des Bundes der Versicherten
(BdV). Die Rahmenverträge werden von der BdV Mitgliederservice GmbH verwaltet, um Verwaltung,
Kosten und Abrechnung der Gruppenverträge vom BdV zu trennen. Die BdV Mitgliederservice GmbH
berechnet folgende Gebühren, die zusätzlich zum Versicherungsbeitrag erhoben werden:

Mahngebühr 5 Euro Verwaltungsgebühr je Abbuchung 3 Euro

��

Rechtsschutzversicherung
Anmeldung zum Rahmen-Rechtsschutzversicherungsvertrag der BdV Verwaltungs GmbH
bei der Medien-Versicherung a.G., Karlsruhe
Die Anmeldung zu diesem Rahmenvertrag besteht aus einem Ausfüll- und einem Textteil. Der
Textteil ab Seite 5 ist für Ihre Unterlagen vorgesehen. Bitte reichen Sie nur den Ausfüllteil zur
Beantragung des Versicherungsschutzes bei uns ein. Im Anmeldeformular sind drei
Unterschriften ( ) erforderlich.��
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Angaben zu weiteren Rechtsschutzversicherungen 

Besteht oder bestand eine Rechtsschutzversicherung für die zu versichernde/n Person/en?
Ja, bei (Gesellschaft):

Vertragsnummer:

Versicherungsumfang:

gekündigt durch:                Versicherungsnehmer                Versicherungsunternehmen

gekündigt zum: ungekündigt

Nein, keine Vorversicherung.

Angaben zu Vorschäden
Rechtliche Auseinanersetzungen der letzten fünf Jahre, auch wenn keine Vorversicherung
bestand:

keine Vorschäden

Wann? welcher Art? Schadenhöhe

Bei mehr als einem Schaden in den letzten fünf Jahren füllen Sie bitte die Einverständniserklärung
zur Vorversichereranfrage aus. Vielen Dank.

Die Gebühren können nachträglich verändert werden. Voraussetzung für die Aufnahme in den
Rahmenvertrag ist, dass das BdV-Mitglied dem BdV eine Lastschriftermächtigung für den Einzug der
Beiträge erteilt, und zwar von dem Konto, von welchem auch die Mitgliedsbeiträge für den BdV abge-
bucht werden. Die Beitragsabbuchungen erfolgen bis auf weiteres halbjährlich zum 1. Januar und 1.
Juli eines jeden Jahres. Bei der Anmeldung wird der Beitrag anteilig (nach Tagen) bis zur nächsten
Fälligkeit (1.1./1.7.) erhoben. 

Ich bin mit den vorstehenden Vereinbarungen einverstanden und erteile dem BdV eine entsprechen-
de Einzugsermächtigung.

Datum

Unterschrift/en BdV-Mitglied und Kontoinhaber

Einverständniserklärung zur Vorversichereranfrage
(Bitte nur bei mehr als einem Schaden in den letzten fünf Jahren ausfüllen)

Hiermit erteile ich der BdV Mitgliederservice GmbH und der Medien-Versicherung a.G. die Vollmacht,
eine Vorversichereranfrage einzuholen, um eine Annahme meiner Anmeldung prüfen zu können. 

Datum

Unterschrift zur Einverständiserklärung (Versicherungsnehmer)

��
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Deckungssumme 500.000 Euro, Strafverfolgungskaution im Ausland bis zu 100.000 Euro

Mögliche Selbstbeteiligung (SB) je Schadenfall:                                  150 € 500 €

Jahresbeitrag
Verkehrs-Rechtsschutz gemäß § 21 ARB (inkl. Versicherungssteuer
(Bitte pro Fahrzeughalter ein Formular ausfüllen.) und Verwaltungsgebühr)

Fahrzeughalter 
(Vorname, Name):

Pkw, Kombi, Bus bis 9 Plätze  Anzahl: 1. Fahrzeug 47,73 € 28,73 €
(nicht Taxi oder Mietwagen) je weiteres Fahrzeug 35,40 € 18,82 €

amtliche/s Kennzeichen:

Motorrad Anzahl: 1. Fahrzeug 47,73 € 28,73 €
je weiteres Fahrzeug 35,40 € 18,82 €

amtliche/s Kennzeichen:

Lkw bis 4 t Anzahl: je Fahrzeug 106,20 € 60,50 €

amtliche/s Kennzeichen:

Fahrer-Rechtsschutz gemäß § 22 ARB 41,80 € 25,21 €
(Bitte pro Person ein Formular ausfüllen.)

für folgende Person 
(Vorname, Name):

Privat-Rechtsschutz für Selbständige gemäß § 23 ARB 138,00 € 82,27 €

Privat-/Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige 103,20 € 54,96 €
gemäß § 25 ARB

Privat-/Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 160,80 € 95,33 €
Nichtselbständige gemäß § 26 ARB

Privat-Rechtsschutz für Selbständige gemäß § 23 ARB 111,60 € 66,29 €

Privat-Rechtsschutz für Nichtselbständige 84,00 € 44,38 €
gemäß § 25 ARB

Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz für 129,60 € 76,78 €
Nichtselbständige gemäß § 26 ARB

bitte wenden

Umfang des Versicherungsschutzes 

Tarif Ausschluss Berufs-Rechtsschutz
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Grundstücks- bzw. Miet-Rechtsschutz gemäß § 29 ARB
(Gewerblich genutzte Objekte oder Ferienwohnungen/-häuser können nicht versichert werden.)

Bitte tragen Sie hier die Anschrift der Wohnung/des Hauses ein, die/das Sie versichern möchten:

als Mieter            als Eigentümer ohne Vermietung 43,20 € 27,07 €

als Vermieter  

Bei Vermietung Anzahl der Mieteinheiten in diesem Objekt:

Bruttojahresmiete aller vermieteten Wohneinheiten in diesem Objekt:                     Euro

Datum

Unterschrift/en BdV-Mitglied und zu versichernde Person

Sie können uns das Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail zuschicken:

BdV Mitgliederservice GmbH, Postfach 15 37, 24551 Henstedt-Ulzburg
Telefon: 04193 - 75 48 97, Telefax: 04193 - 75 48 98, 

E-Mail: info@bdv-service.de

��

Jahresbeitrag: 3,36 % der Bruttojahresmiete, min. 130,00 € 150 € SB
Jahresbeitrag: 3,01 % der Bruttojahresmiete, min.   80,00 € 500 € SB
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Die Anmeldung zum Rahmen-Rechtsschutzversicherungsvertrag besteht aus einem Ausfüll- und einem
Textteil. Der folgende Teil ist für Ihre Unterlagen bestimmt, bitte reichen Sie nur die ersten vier Seiten
des Formulars zur Beantragung des Versicherungsschutzes bei uns ein. 
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Anmeldung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die
Frist beginnt am Tag nachdem Ihnen die Versicherungsbestätigung, die Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Medien-
Versicherung a.G., Borsigstraße 5, 76185 Karlsruhe oder BdV Mitgliederservice GmbH, Postfach 15 37, 24551
Henstedt-Ulzburg.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz. Ihr Versicherungsbeitrag wird zeitanteilig
abgerechnet. Der Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, steht dem
Versicherer zu, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.
Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der
Widerrufsfrist sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Ihr Widerrufsrecht ist ausge-
schlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher
Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als
einem Monat.

Datenschutzklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass das Versicherungsunternehmen (VU) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Anmeldeunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen)
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer übermittelt. Ich willige ferner ein, dass das
VU meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führt und an
die BdV Mitgliederservice GmbH und/oder den Bund der Versicherten e. V. weitergibt, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die
Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom VU bereitgehaltenen Merkblattes zur
Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.

Rechtsfolgen bei Anzeigepflichtverletzung
Damit wir Ihre Versicherungsanmeldung ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen
im Ausfüllteil der Anmeldung wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren
Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information ent-
nehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzungen bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Anmeldung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Eingang Ihrer
Anmeldung, aber vor Vertragsannahme, in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch
insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes: Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir

vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit
vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten. 

Die folgenden Informationen und Hinweise behalten Sie bitte für Ihre Unterlagen:
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Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder
nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht
entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des
Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

b) Kündigung: Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich
einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

c)  Vertragsänderung: Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuld-
los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wer-
den wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

d) Ausübung unserer Rechte: Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

e) Stellvertretung durch eine andere Person: Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung
und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages 
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie die vereinbarten Beiträge zahlen. Zahlen
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben, beginnt der Versicherungsschutz gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des ersten oder einmaligen
Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Grundlage für den Rahmen-Rechtsschutzversicherungsvertrag sind die gesetzlichen und vertraglichen
Bestimmungen sowie die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB). Auf das
Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
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Wichtige Informationen zu den Anmeldungen zu den Rahmenverträgen:

Wie funktionieren Sie? 
Die BdV Verwaltungs GmbH hat mit verschiedenen Versicherungsunternehmen provisionsfreie Rahmenverträge abge-
schlossen, zu denen sich BdV-Mitglieder über die BdV Mitgliederservice GmbH anmelden können.

Abgeschlossen wurden diese Rahmenverträge zu Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat-, Fahrrad-, Wohngebäude-, Elementar-,
Photovoltaikanlagen-, Rechtsschutz-, Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- und Kfz-Versicherungen. Sie bestehen bei der
Medien-Versicherung, der Hannoverschen Leben, der mamax Lebensversicherung sowie der VHV. Mit über 140.000
Anmeldungen hat sich mittlerweile die Mehrheit der Mitglieder über diese Rahmenverträge versichert. Tausende von
Schäden wurden seither reguliert. 

Bei Veränderungen in den Rahmenverträgen erhalten die Versicherten Nachricht: bei positiven Veränderungen durch die
Beilage der BdV Mitgliederservice GmbH zur BdV-INFO, bei nachteiligen Veränderungen durch individuelle Mitteilungen.

Gebühren und Zahlungsweise 
Weil der Abschluss und die Verwaltung der Rahmenverträge nicht durch die satzungsmäßige Gemeinnützigkeit des BdV
gedeckt ist, wurde die BdV Mitgliederservice GmbH gegründet, die diese Verträge verwaltet und die sich aus Gebühren
finanziert, die Mitglieder für die Anmeldung und für die Vertragsverwaltung bezahlen. Die Beitragsabbuchung, für die dem
BdV eine Einzugsermächtigung (§ 4 Abs. 3 der Satzung) zu erteilen ist, erfolgt zusammen mit der Abbuchung des
Mitgliedsbeitrages jeweils halbjährlich zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres.

Die Versicherungssteuer ist in den Beiträgen enthalten. Derzeit beträgt sie 19 %. 

Anmeldung - so kommt der Versicherungsschutz zu Stande 
Das Mitglied fordert die Unterlagen beim BdV oder der BdV Mitgliederservice GmbH an, erhält ausführliche
Verbraucherinformationen samt der Versicherungsbedingungen, füllt ein Anmeldeformular aus und erhält von der BdV
Mitgliederservice GmbH eine Versicherungsbestätigung, die Hinweise im Schadenfall sowie das Produktinformationsblatt.
Danach werden die Beiträge per Lastschrift eingezogen.

Abmeldung/Kündigung - Ende des Versicherungsschutzes
Abmeldungen durch das Mitglied sind halbjährlich bis zu zwei Wochen vor jeder Hauptfälligkeit zum 1. Januar oder 1. Juli
möglich. Der Versicherungsschutz verlängert sich automatisch um einen weiteren Abrechnungszeitraum, wenn keine
Abmeldung erfolgt. Eine Abmeldung durch die BdV Mitgliederservice GmbH erfolgt mit einer Frist von drei Monaten zum
31.12. eines Jahres (kürzere Abmeldefristen können nach einer Schadenregulierung oder Gefahrerhöhung angewendet
werden). Bei den Rahmenverträgen erlischt mit dem Ende der BdV-Mitgliedschaft der Versicherungsschutz.

In der Rechtsschutzversicherung endet der Versicherungsschutz mitversicherter Kinder bei Aufnahme einer dauerhaften
beruflichen Tätigkeit. Zudem ist die Mitversicherung auf das 25. Lebensjahr begrenzt.

Versicherungsfall/Beschwerde
Versicherungsfälle oder Beschwerden können an die BdV Mitgliederservice GmbH oder direkt an das
Versicherungsunternehmen gerichtet werden. Der BdV kann als “Ombudsmann” bei Leistungsfällen beratend in die
Leistungsprüfung einbezogen werden. Sie können auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin,
Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Internet: www.bafin.de) informieren. Die BaFin
befasst sich nicht mit Streitigkeiten über Grund und Höhe von Versicherungsleistungen. Dafür sind Zivilgerichte zustän-
dig.  

Zudem können Sie sich an den Ombudsmann für Lebens- und Sachversicherungen, Leipziger Str. 121, 10117 Berlin,
Internet: www.versicherungsombudsmann.de, wenden. Voraussetzung für die Einleitung des Ombudsmannverfahrens ist,
dass Sie sich zuvor bei Ihrem Versicherungsunternehmen erfolglos beschwert haben und die Beschwerde beim
Ombudsmann innerhalb von acht Wochen nach der Ablehnung durch den Versicherer eingeht. Eine gleichzeitige
Beschwerde bei der BaFin und dem Ombudsmann ist nicht möglich.
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Erklärung zu den Versicherungsarten:
§ 21 ARB, Verkehrs-Rechtsschutz: Es können alle auf die zu versichernde Person zugelassenen Motorfahrzeuge sowie
Anhänger (nicht Taxi oder Mietwagen) angemeldet werden. Für Fahrzeuge, die auf Ehe-/Lebenspartner oder Kinder (18-24 Jahre
alt, ohne Beruf) zugelassen sind, muss eine gesonderte Anmeldung ausgefüllt werden. 
§ 22 ARB, Fahrer-Rechtsschutz: Die angemeldete Person ist als Fahrer aller fremden, nicht auf sie zugelassenen Fahrzeuge ver-
sichert. Für mitversicherte Ehe-/Lebenspartner oder Kinder (18-24 Jahre alt, ohne Beruf) muss eine gesonderte Anmeldung aus-
gefüllt werden. 
§ 23 ARB, Privat-Rechtsschutz für Selbständige: Sind Sie und/oder Ihr/e (Ehe)Parner(in) selbständig (haupt- oder nebenberuf-
lich), gewerblich oder freiberuflich mit einem Jahresumsatz über 12.000 Euro tätig, muss der Privat-Rechtsschutz für Selbständige
versichert werden. Streitigkeiten aus selbständiger Tätigkeit sind jedoch nicht mitversichert. Der nicht selbständig tätige Partner ist
auch in Ausübung seiner Angestelltentätigkeit versichert.
§ 25 ARB, Privat-/Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige: Die angemeldete Person sowie der Ehe-/  Lebenspartner
und deren Kinder (18-24 Jahre alt, ohne Beruf) sind privaten und beruflichen Bereich versichert. 
§ 26 ARB, Privat-/Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbständige: wie § 25. Außerdem sind alle auf die
Familienmitglieder zugelassenen Fahrzeuge mitversichert (außer Fahrzeuge der volljährigen Kinder). Achtung: Bei nur einem auf
den Versicherten zugelassenen Fahrzeug ist die Kombination von Verkehrs-Rechtsschutz und Privat/Berufs-Rechtsschutz für
Nichtselbständige günstiger als die Anmeldung zur Privat-/Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbständige, allerdings
besteht dann kein Schutz für den Partner für das Fahren fremder Fahrzeuge.
Seniorentarif/Ausschluss Berufs-Rechtsschutz: Wenn Sie den Berufs-Rechtsschutz nicht mehr benötigen, weil Sie nicht mehr
berufstätig, Gewerkschaftsmitglied oder erwerbsunfähig sind, können Sie den Tarif ohne Berufs-Rechtsschutz wählen. Beachten
Sie aber, dass dann der Berufs-Rechtsschutz auch für den Partner nicht mehr enthalten ist. 
§ 29 ARB, Grundstücks- bzw. Miet-Rechtsschutz als Mieter, Eigentümer ohne Vermietung oder Vermieter: Es können bebaute
und unbebaute Grundstücke (jeweils bis 2.500 qm) versichert werden. Die Anmeldung ist jedoch nur in Verbindung mit einer
Anmeldung zur Privat-Rechtsschutz für Selbständige, Privat-/Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige oder Privat-/Berufs- und
Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbständige (auch im Tarif “Ausschluss Berufs-Rechtsschutz”) möglich. Gewerblich genutzte
Objekte und vermietete Ferienwohnungen sind nicht versicherbar. Es muss pro Objekt ein Anmeldeformular ausgefüllt werden.
Achtung: Bei der Vermieter-Rechtsschutzversicherung müssen alle Ihnen gehörenden und vermieteten Wohnungen eines Hauses
versichert werden. Als Brutto-Jahresmiete gilt: Nettomiete+Umlagen=monatliche Mietüberweilsung x 12 Monate. Bei Anmeldung
mehrerer Objekte wird ab der zweiten Anmeldung zusätzlich eine Verwaltungsgebühr von 6 Euro berechnet.

Besonderheiten des Rahmenvertrages
- Der Bund der Versicherten kann als “Ombudsmann“ bei Leistungsfällen beratend in die Leistungsprüfung einbezogen
werden. Voraussetzung ist, dass der Versicherte zu diesem Zeitpunkt BdV-Mitglied ist. Es genügt auch, wenn die
Voraussetzungen zur Mitversicherung einer anderen Person vorliegen.

- Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes sind enthalten.
- Die gesetzliche Vergütung eines Rentenberaters bei Streitigkeiten im Sozialgerichts-Rechtsschutz ist mitversichert.
- Die Kosten für das Einschalten eines Mediators im Familien- und Erbrecht sind enthalten.
- Die meist vereinbarten Musterbedingungen arbeiten mit der so genannten “Kausalereignistheorie“, wonach ein
Rechtsschutzfall schon dann in Gang gesetzt wurde, wenn irgendein mit dem Rechtsschutzfall in Verbindung stehendes
fernes Ereignis eingetreten ist. Weil diese Definition sehr weit und unbestimmt ist, findet diese Regelung im
Rahmenvertrag keine Anwendung. Der Rahmenvertrag sieht die günstigere, engere “Folgeereignistheorie“ vor. Danach
ist die Ursache eines Rechtsschutzfalles erst durch das Ereignis gesetzt, welches unmittelbar, also ohne weitere
Zwischenschritte, einen Schaden im Schadenersatzrecht ausgelöst hat.

- Stichentscheid: Verneint die Gesellschaft den Versicherungsschutz wegen fehlender Erfolgsaussichten oder
Mutwilligkeit, kann der Versicherungsnehmer bei Meinungsverschiedenheiten einen Rechtsanwalt auf Kosten des
Versicherers beauftragen.

Nicht versicherbar sind
- gewerbliche Risiken, Ferienhäuser
- Streitfälle, deren Ursache bereits gesetzt ist oder die innerhalb der Wartezeit eintreten
- Auseinandersetzungen bei Planung, Errichtung, Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes, Gebäudeteiles
- Streitigkeiten aus Spiel-, Wett-, Bürgschafts-, Garantie-, Schuldübernahmeverträgen
- Streitfälle, die in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster
oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum stehen

- Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen


